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Dienst, in Wissenschaft und Wirtschaft hinweisen, dagegen weiss man
nicht, ob sich die vielen Millionen Frauen, die an unscheinbarer
Stelle leben und arbeiten, zufriedener fühlen als ihre Vorgängerinnen.
Inzwischen bleibt bestehen, dass die überlieferte Form der Ehe an Gel-
tung verliert und da$s die Rechtsentwicklung nachfolgt. Das neue Frau-
enreoht wirkt aber auf das Männerrecht zurück. Mit dem Vorrang des
Mannes schwindet seine Verantwortung. Sie geht, wie alles heute, aul
den Staat über, wenn Frau und Mann über die Hauptfragen ihres und
der Kinder Dasein nicht einig werden können, so muss wahrscheinlich in
einer Amtsstube entschieden werden. Der ostdeutsche Ministerpräsident
Grotewohl hat so gesagt: „Die Frau tritt aus dem engen Haushalt ihrer
Familie immer mehr heraus. Aus dem eigenen Haushalt wird der Staats-
haushält, aus dem Staatshaushalt wird der Wirts'ohaftsplan und seine
Erfüllung". In den Augen des Totalitärstaates besteht zwischen mann-
lieben uind weiblichen Arbeitsameisen wenig Unterschied. Wohin aber
die begonnene und unaufhaltsame Metamorphose der menschlichen Zu-
stände u|iid des Menschen selbst schliesslich führeln wird, sieht niemand
voraus.

Wie waren eigentlich die menschlichen Gern ein Schäften beschaffen,
bevor sich in Fa,m;ilie, Recht und Staat die Führung des Mannes durch-
setzte? Johann Jakob Backofen, der geniale Entdecker des Mutterrechts,
läss't uns etwas von der seelischem Verfassung weit entlegener Zeiten
ahnen. Er nimmt an, dass nach langer Regellosigkeit des Beieinander-
lebens die werdende Ordnung sich zuerst um die Frau als Mutter zu-
sammeixschloss. Nach' der .aphroditisch-hetärischen Periode erlangt das

Weih höheren Rang unter dem Gesetz der Muttergöttin Demeter. Der im
sittlichen Giefühl herrschende Muttergedanke verwandelt auch die Be-

aiehuiiigen unter den Stämmen und Völkern. „Aus dem gebärenden
Muttertum stammt die allgemeine Brüderlichkeit aller Menschen, deren
Rewusis:teein und Anerkennung mit der Ausbilldung der Paternität unter-
geht". Nach Bachofen empfand die Menschheit der „Gynaikokratie" le-
hendiger als spätere Geschlechter „die Unität alles Lebens, die Ilarmo-
nie des Alls, welcher sie noch nicht entwachsen ist". Die Geschichte kehrt
nicht in verlassene Bähinen zurück, und schwerlich wird sich nochmals
eine mutterreohtl'iqhe Form der Gesellschaft herausbilden. Aber die Frau
könnte weit hinaus über ihre mechanische Gleichstellung mit dem Manne

Bedeutung erlangen. Gibt es einen Ausweg, so muss er von einem weisen -

halt veränderten Denken eröffnet werden, das zur „Unität allen Lebens
zurückfindet. In der schrecklichen Verwirrung der Gegenwart könnte
erwachende weibliche Besinnung auf «lie Urtatsachen der menschlichen
Existenz zum Heile werden. gu
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